
 

 
Unfallausgleich, Bindungswirkung 
versorgungsbehördlicher Bescheide 
 

Leitsatz/Leitsätze 
 
Der Bescheid des Versorgungsamtes über die Schwerbehinderteneigenschaft eines Beamten und den Grad 
seiner Behinderung (GdB) binden die Dienstbehörde nicht bei der Entscheidung, ob eine wesentliche 
Beschränkung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 BeamtVG vorliegt. 

Aus dem Entscheidungstext 
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